
Die zentrale Frage,
die uns in der Debat-
te um den aktuellen
Referentenentwurf
beschäftigen muss,
ist doch: Hilft ein
solches Gesetz (wenn
es denn so Gesetz
würde), die psychi-
atrisch-psychosoma-
tisch-psychothera-
peutische Versor-

gung der Betroffenen, insbesondere der
schwer Kranken, in eine sinnvolle Rich-
tung weiter zu entwickeln? Die Beant-
wortung hängt natürlich entscheidend
von den definierten Zielen ab, über die
sich ebenfalls trefflich diskutieren lässt.
Aus Sicht (nicht nur) des Autors seien
hier einige genannt und gefragt, ob der
Entwurf hilfreiche Antworten und Lösun-
gen verspricht.
1. Werden qualitative Verbesserungen der

(teil-)stationären Krankenhausversor-
gung erreicht?Wie überall in der Medi-
zin hängt auch in unserem Fachgebiet
der Behandlungserfolg vom Kennen
und Können ab, d.h. wie gut sind unse-
re Mitarbeitenden ausgebildet? Aber
dies nützt nur, wenn auch genügend
hoffentlich sehr gut ausgebildete Mitar-
beitende zur Verfügung stehen. Vor
dem Hintergrund der enormen fachli-
chen Entwicklung in unserem Fachge-
biet werden die Standards durch gülti-
ge Leitlinien, hohe ethisch-rechtliche
Ansprüche (Selbstbestimmungsrecht),
bald Qualitätsindikatoren und berech-
tigte Ansprüche unserer Patienten und
ihrer Angehörigen gesetzt. Ich kenne
keine FachkollegInnen, egal welcher
Profession, die meinen, dass man die-
sen Standards unterhalb einer
PsychPV-Erfüllung von 110% auch nur
annähernd gerecht werden kann (für
diese Erkenntnis muss man nicht von
organisierter Kunstfehlerpsychiatrie
sprechen) – oder einer entsprechenden
Personalausstattung auf der Grundlage

eines weiterentwickelten Personalbe-
messungsinstruments. Dass eine solche
Marge angestrebt wird, davon ist in
diesem Entwurf nicht die Rede, wenn
man die Details liest.

2. Flexibilisiert der Entwurf die Kranken-
hauspsychiatrie in Richtung einer den
persönlichen Behandlungsbedarfen an-
gepassten und vom Bett unabhängigen
Behandlungseinrichtung? Wir sollten
uns erinnern: Kein Patient geht gerne
ins Krankenhaus und unter fachlichen
Gesichtspunkten ist eine Behandlung
mit Bett heute häufig auch nicht not-
wendig, wenn es denn finanzierte Al-
ternativen gäbe. Andererseits ist eine
hochintensive Krankenbehandlung
außerhalb des Krankenhauses aufwen-
diger als innerhalb. Daher muss es das
Ziel sein, eine Krankenhausbehandlung
zu ermöglichen, die flexibel und mit
abgestufter Intensität Angebote bereit-
stellt, ohne das System (auch finanziell)
zu überfordern. Der derzeitige Referen-
tenentwurf erfüllt nahezu keine dieser
Bedingungen. Er schreibt dagegen ein
starres System von (stationsäquivalen-
tem?) Hometreatment vor, das jeder-
zeit alle Elemente einer vollstationären
Behandlung (mit deutlich höherem
personellem Aufwand) realisieren soll
– und damit praktisch unmöglich wird.

3. Ermöglicht der Entwurf eine intensiv
ambulante Behandlung durch das
Krankenhaus? Jenseits einer stationser-
setzenden flexiblen Krankenhausbe-
handlung fehlt in Deutschland die (re-
gelfinanzierte) Möglichkeit einer inten-
siv-ambulanten Behandlung unterhalb
der tagesklinischen Schwelle – mit
einer relativen Ausnahme, dem bayeri-
schen Modell der Dokumentation und
Vergütung der psychiatrischen Insti-
tutsambulanzen (relativ, weil es auch
hier auf die Vergütung ankommt). Für
viele Patienten ist in akuten und sub-
akuten Krankheitszeiten eine solche
Behandlungsmodalität sehr wertvoll,
weil sie (teil-)stationäre Krankenhaus-
behandlung verhindern kann und zu-

dem auch kostengünstiger ist. Zwar fin-
den sich in der Begründung zum Refe-
rentenentwurf Hinweise darauf, dass
die Bedeutung der Psychiatrischen Ins-
titutsambulanzen für die Versorgung
künftig steigen wird, dabei wird aller-
dings lediglich auf den SGB V §115d
Absatz 1 (neu) abgehoben, wonach die
stationsäquivalenten Leistungen auch
an die PIA delegiert werden können.

4. Unterstützt der Entwurf die in unserem
Fachgebiet notwendige Netzwerkar-
beit? Krankenhauspsychiatrie insbe-
sondere für schwer und chronisch
Kranke hat immer ein davor und da-
nach und findet daher in einem ge-
meindepsychiatrischen Kontext statt,
die einen systematischen, ständigen
und intensiven Austausch mit allen re-
levanten Einrichtungen der allgemein-
psychiatrischen, psychotherapeuti-
schen, Sucht- und Altenhilfe inklusive
Selbsthilfe und Angehörigenverbänden
erfordert. Der (im Übrigen nach wie
vor weitgehend unbestimmte) Begriff
der Pflichtversorgung findet sich zwar
im Referentenentwurf als budgeterhö-
hendes Merkmal, beschreibt die mit
dieser Netzwerkarbeit verbundenen
Tätigkeiten und Aufwände und Perso-
nalbindung aber unvollständig.

5. Ist der Entwurf in sich schlüssig? Im
Vorabtext wird vielversprechend for-
muliert, dass Gesetzentwurf auf die
Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen ab-
zielt. Ziel sei es, die sektorenübergrei-
fende Behandlung in der psychiatri-
schen Versorgung zu fördern sowie die
Transparenz und die Leistungsorientie-
rung der Vergütung zu verbessern. Tat-
sächlich geht es aber im Gesetzestext
überwiegend um sicher wichtige Ver-
gütungsfragen, die sich aber wiederum
überwiegend um konkrete Fragen des
PEPP-Systems drehen, während weite-
re budgetrelevante Fragen sehr im un-
gefähren bleiben bzw. an andere In-
stanzen delegiert werden (s.u.). Unbe-
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stimmt bleibt auch das Verhältnis von
Krankenhausvergleichen auf Landes-
und Bundesebene und die Budgetver-
handlung vor Ort. Zu befürchten ist,
dass es eben doch zu einer Mittelwert-
anpassung (im schlimmsten Fall auf
Mangelniveau) kommen wird. Vor al-
lem aber fehlt im Gesetzestext die klare
inhaltliche Zielvorstellung zur Verbes-
serung der Versorgung, die mit den ein-
zelnen Vorgaben verknüpft ist. Dies
führt unmittelbar zur nächsten Frage.

6. Schafft der Entwurf Rechtssicherheit?
Trotz der positiven Absichten (Budget-
system, verbindliche Personalausstat-
tung, Home treatment) verweist der
Entwurf an zahlreichen Stellen auf
noch zwischen den Selbstverwaltungs-
partnern (zwischen DKG und GKV Spit-
zenverband oder zusätzlich der KBV)
zu verhandelnde Details (z.B. welche
Leistungen denn nun das Hometreat-
ment genau definieren). Wer solche
Verhandlungen kennt, weiß, dass dies
ein zäher und langwieriger Verhand-
lungsmarathon werden wird, der mit
zahlreichen Möglichkeiten der Verzö-

gerung verbunden ist. In dieser Zeit
(Jahre?) wird es zu zahlreichen Punk-
ten sicher keine Rechtssicherheit ge-
ben. Auch was die Budgetregelungen
angeht, ist für die Verhandlungen vor
Ort die Tür für zahlreiche Schiedsstel-
len- und Gerichtsverfahren weit geöff-
net. Letztlich führt dies – und das ist
das wesentliche Problem für die Klini-
ken vor Ort – zu erheblichen Verzöge-
rungen der Weiterentwicklung der
Versorgung.

Zusammenfassend und etwas plakativ
formuliert: Die Verpackung stimmt, der
Inhalt an etlichen Stellen nicht. Trotz un-
bestreitbarer positiver Absichten und An-
sätze des Referentenentwurfs zu einer
dringend notwendigen Weiterentwick-
lung der Psychiatrie und Psychosomatik
in Deutschland sind die vorgeschlagenen
Inhalte im Detail für diese Absichten nicht
förderlich oder werden womöglich das
Gegenteil bewirken. Man gewinnt etwas
den Eindruck, dass die historische Chance
für eine echte Verbesserung der Behand-
lung und Versorgung vertan zu werden
droht. Zu wünschen ist, dass die verant-

wortlichen Politiker den Mut aufbringen,
klare Akzente im Sinne der psychisch
Kranken zu setzen, auch wenn dies mit
einem höheren finanziellen Aufwand ver-
bunden ist.

Sie haben eine eigene Meinung zu diesem
Thema? Dann schreiben Sie uns an:
psychiat-praxis@thieme.de!

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Martin Driessen
Chefarzt und Ärztlicher Direktor,
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
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martin.driessen@evkb.de
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